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Für das Umlegungsgebiet „An der Stein-
kaute“ in der Gemarkung: Ilbenstadt, wird 
nach § 71 Baugesetzbuch bekannt ge-
macht, dass der Umlegungsplan zur 8. Vor-
wegnahme gemäß der Beschlussfassung 
vom 15.11.2023 unanfechtbar geworden 
ist. 
Diese 8. Vorwegnahme betrifft die Ord-
nungsnummern 1, 6, 7, 8, 10, 17, 20 und 21.
Mit dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung 
wird der bisherige Rechtszustand durch 
den im Umlegungsplan vorgesehenen neu-
en Rechtszustand ersetzt. Die neuen Eigen-
tümer werden hiermit in den Besitz der zu-
geteilten Grundstücke eingewiesen.  
Die Geldleistungen sind fällig.
Die Veröffentlichung in den Niddataler 
Nachrichten vom 22.12.2023 wird durch 
diese Veröffentlichung ersetzt. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung kann in-
nerhalb eines Monats nach dem Tage der 
Veröffentlichung bei der Geschäftsstelle der 

Umlegungsstelle, dem Magistrat der Stadt 
Niddatal, Hauptstraße 2, 61194 Niddatal, 
Widerspruch erhoben werden.
Niddatal, den 02.01.2024
gez.:
Michael Hahn
Bürgermeister

BekanntmacHung der unanfecHtBarkeit 
Amtliche Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans zur 8. Vorwegnah-me 
der Entscheidung für den Bereich der Bodenordnung „An der Steinkaute“ gemäß § 71 BauGB.

sanierung der kreisstrasse 241
in der Ortsdurchfahrt Niddatal-Bönstadt Vollsperrung ab 15.01.2024

heim über den parallel zur Zwentendorfer Stra-
ße verlaufenden Wirtschaftsweg eingerichtet.
Die Busstrecke führt im Weiteren über die 
Zwentendorfer Straße, den Parkplatz, die 
Kurt-Schumacher Straße und die Straße In 
den Helgengärten.
Die Haltestelle befi ndet sich ersatzweise auf 
dem Parkplatz.
Um einen reibungslosen Busverkehr zu ge-
währleisten, gelten in der Kurt-Schumacher 
Straße und In den Helgengärten Haltverbote.
Es wird gebeten, die Verkehrseinschränkun-
gen zu beachten.
Stadt Niddatal
Ordnungsamt 

Die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt in 
der Ortsdurchfahrt Bönstadt werden am kom-
menden Montag, 15.01.2024, fortgesetzt und 
werden voraussichtlich bis zum 15.05.2024 
dauern. 
Dafür wird der Straßenabschnitt von der Ort-
seinfahrt aus Richtung Assenheim bis vor die 
Einmündung des Florstädter Wegs voll ge-
sperrt.  
Der Verkehr in Richtung Assenheim wird über 
Ilbenstadt und in umgekehrter Richtung um-
geleitet. Die Umleitung für den überörtlichen 
Verkehr ist entsprechend ausgeschildert.
Ausschließlich für den Linienbusverkehr wird 
eine Umleitungstrecke von und nach Assen-

Jan.

OVAG-Wasserampel 
Trinkwasserverfügbarkeit

Feb. Mrz. Apr.

kritische Grundwasser-
verfügbarkeit

mäßige Grundwasser-
verfügbarkeit

gute Grundwasser-
verfügbarkeit

Weitere Informationen unter 
www.ovag.de/wasser/wasserampel.html

MÜllaBhOlUNG
Fr., 12. Januar 2024 - Bioabfall

Do., 18. Januar 2024 - Gelbe Tonne
in Assenheim und Kaichen

Fr., 19. Januar 2024 - Gelbe Tonne 
in Bönstadt und Ilbenstadt 

Fr., 19. Januar 2024 - Altpapier
in allen Stadtteile

Mo., 22. Januar 2024 - Restmüll 

Di., 23. Januar 2024 - Christbaum 
in allen Stadtteilen

Fr., 26. Januar 2024 - Bioabfall

Mit unserem Kleinbus/Elektrobus soll die 
Mobilität in Niddatal unter dem Motto „Bür-
ger fahren Bürger“ verbessert werden.
Der Bürgerbus ist telefonisch unter der Num-
mer 06034/9124-54 kostenfrei buchbar. 

BÜrgerBus    

Impressum
Herausgeber Der Magistrat der Stadt Niddatal
V.i.S.d.P.  Bürgermeister Michael Hahn
Kontakt  Hauptstr. 2 · 61194 Niddatal 
      Telefon: 06034 9124-0 
      info@niddatal.de · www.niddatal.de
Erscheinungsweise 14-tägig
Aufl age 5.000 Stück
Layout, Druck & Verteilung
Werbeagentur creaRtiva · René Angel 
06187-9946199 Südstraße 11 · 61194 Niddatal 
r.angel@creaRtiva.info
Onlineausgaben www.niddataler-nachrichten.de
Bilder Titelseite  © Karlfried Gaumann
Die Niddataler Nachrichten werden kostenlos an alle erreichbaren 
Haushalte in Niddatal verteilt. Die Zustellung erfolgt ohne Rechtsan-
spruch. Sofern eine Zustellung der Niddataler Nachrichten aufgrund 
unvorhersehbarer Störungen nicht erfolgt sein sollte, können die je-
weiligen Niddataler Nachrichten im Rathaus abgeholt werden.

http://www.ovag.de/wasser/wasserampel.html
http://www.niddatal.de/
mailto:info@niddatal.de
mailto:r.angel@creartiva.info
http://www.niddataler-nachrichten.de/


Ausgabe 01/2024Niddataler Nachrichten

Stadt Niddatal  
 
 
 
Einladung zum karnevalistischen Seniorennachmittag  
 
Liebe Seniorinnen und Senioren,  
im Namen der Assenheimer Karnevalsgesellschaft „Verein Humor 1914 e.V.“.(AKG-
Verein Humor) laden wir Sie sehr herzlich zum karnevalistischen Seniorennachmittag ein.  
 
Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 28.01.2024 um 14:11 Uhr im Bürgerhaus 
Assenheim statt. 
 
Damit wir die Veranstaltung gut vorbereiten können, bitten wir Sie sich mit dem unteren 
Abschnitt verbindlich anzumelden.  
 
Um kostenfrei am karnevalistischen Seniorennachmittag teilnehmen zu können, müssen 
Sie das 70. Lebensjahr vollendet haben und Ihren Wohnsitz in Niddatal haben. 
Ehepartner oder Begleitpersonen, die noch nicht das 70. Lebensjahr vollendet haben, 
können ebenfalls am Seniorennachmittag teilnehmen. Diese müssen allerdings einen 
kleinen Unkostenbeitrag in Höhe von 5,00 € vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse 
entrichten. Melden Sie diese Personen bitte auf dem unteren Abschnitt mit an.   
 
Kaffee und Kuchen wird von der Stadt Niddatal zur Verfügung gestellt.  
 
Sofern Sie einen Fahrdienst benötigen, bitte wir Sie um eine Anmeldung bei Frau Sonja 
Smith unter: 06034/9124-54 oder sonja.smith@niddatal.de 
 
Die Anmeldung geben Sie bitte bis zum 24.01.2024 bei der Stadtverwaltung ab und auch 
eine telefonische Anmeldung unter 06034/912454 ist bis dahin möglich. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Anmeldung zum karnevalistischen Seniorennachmittag 
 
Mit diesem Schreiben melde ich mich/melden wir uns verbindlich zum karnevalistischen 
Seniorennachmittag am Sonntag, den 28.01.2024 um 14:11 Uhr an.  
 
Anmeldung von: 
 
Vor- und Nachname (bitte angeben):_________________________________________ 

Adresse (bitte angeben):______________________________________,61194 Niddatal 

Telefon (bitte angeben):___________________________________________________ 

 
Folgende Personen begleiten mich: 
 
Person 1:  Vorname:______________________ / Name:__________________________ 

Person 2:  Vorname:______________________ / Name:__________________________ 

 
_____________________________   _________________________ 
Datum        Unterschrift 
 
Rücksendung bis zum 24.01.2024 an:  
 
Stadt Niddatal 
Hauptstraße 2 
61194 Niddatal 

http://niddatal.de/
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1.  	 Haushaltssatzung der Stadt Niddatal 2024

	 Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S.142), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niddatal am 11.12.2023 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

im Ergebnishaushalt

-	 im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 24)		   22.209.489,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		  (Pos. 25)	  22.184.839,00 Euro
mit einem Saldo von 	                               	  24.650,00 Euro

-	 im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (Pos. 27)		                  	 0,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (Pos. 28)	                 	 0,00 Euro
mit einem Saldo von                                         	 0,00 Euro 

 
mit einem Überschuss von (Pos. 30)					           24.650,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (Pos. 19)		     626.786,00 Euro

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 23)	              6.947.823,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (Pos. 28)	              7.022.500,00 Euro
mit einem Saldo von (Pos. 29)              	 -74.677,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 31)		                0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (Pos. 32)	     608.000,00 Euro
mit einem Saldo von (Pos. 33)            	 -608.000,00 Euro

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von (Pos. 34)		                  -55.891,00 Euro

festgesetzt. 

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltsatzung 

der Stadt Niddatal für das Haushaltsjahr 2024 - Seite 1
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§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	 1. 	 Grundsteuer
	 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	 450 %
	 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 				    542 %

	 2. 	 Gewerbesteuer auf							       380 % 

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 11.12.2023 beschlossene Stellenplan.

§ 8
	

1. 	 Ein erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO (Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung) liegt vor, wenn der 
Betrag der bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Aufwendungen 10 % der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendun-
gen des Ergebnishaushaltes oder 10 % aller Auszahlungen des Finanzhaushalts übersteigt.

2. 	 Der Magistrat entscheidet über die Leistungen von Über- und Außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO, 
sofern diese nicht als „erheblich“ anzusehen werden.

	 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von jeweils 50.000 Euro gelten dabei als „nicht 
erheblich“.

	 Niddatal, den 12.12.2023				    Der Magistrat der Stadt Niddatal                        

									         Hahn
									         Bürgermeister

2.	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

	 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

	 Die Haushaltssatzung der Stadt Niddatal für das Haushaltsjahr 2024 enthält keine genehmigungsbedürftige Teile nach § 97a HGO. 

	 Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 15.01.2024 bis 26.01.2024 in der Stadtverwaltung Niddatal, Hauptstraße 2, 61194 Niddatal, 
Bürgerbüro, zu den üblichen Öffnungs-zeiten der Stadtverwaltung aus. 

	 Niddatal, den 11.01.2024				    Der Magistrat der Stadt Niddatal
								      
									         Hahn
									         Bürgermeister

Haushaltssatzung 
und Bekanntmachung der Haushaltsatzung 

der Stadt Niddatal für das Haushaltsjahr 2024 - Seite 2
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Niddataler 
Nachrichten

Die nächste Ausgabe der Niddataler Nach-
richten erscheint am 26. Januar 2024.
Die aktuelle Ausgabe und auch Archivaus-
gaben können Sie unter www.niddataler-
nachrichten.de finden und komfortabel le-
sen.

Stadt Niddatal
Miteinander – Füreinander
Dieses Motto gilt für unsere städtische Kindertageseinrichtung „Kükennest“ in Bönstadt, für die wir ab dem 
01.06.2024 oder später eine

Kita-Leitung (w/m/d) in Vollzeit 
unbefristet einstellen wollen.
In der Kindertageseinrichtung „Kükennest“ in Bönstadt werden 80 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schu-
leintritt betreut.
Schwerpunkt der Einrichtung sind Partizipation und Kinderrechte.
Empathie, Achtsamkeit und Wertschätzung charakterisieren die pädagogische Haltung in unseren Kindertagesstät-
ten. Wir begegnen den Kindern mit einer freundlichen und respektvollen Umgangskultur. 
Wir begleiten die Kinder in ihrem Entwicklungsbedarf und in ihrem eigenen Tempo. Unsere pädagogische Arbeit 
auf der Beziehungsebene respektiert die Sicht, die Art und Weise des Kindes. Vertrauen in ihre Fähigkeiten und der 
wertschätzende Umgang sind Grundsätze unserer Arbeit. Unser Ziel ist, die Selbstbestimmung und Selbstständig-
keit zu fördern, die Individualität der Kinder zu achten, ohne die Grenzen der anderen zu verletzen.
Als Leitung werden Sie die Personal-, Finanz-, Organisations- und Fachverantwortung für die Einrichtung umfas-
send wahrnehmen.
Hierzu zählen insbesondere:
• Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung mit dem Schwerpunkt Partizipation und Kinderrechte
• Personal- und Teamentwicklung
• Kontinuierliche Budgetkontrolle und Sicherstellung der wirtschaftlichen und organisatorischen Betriebsführung 

der Einrichtung
• Öffentlichkeitsarbeit
• intensiver Austausch und Zusammenarbeit mit der Fachdienstleitung
• Zusammenarbeit mit Institutionen im Sozialraum 
Ihre Qualifi kation und Ihre persönlichen Vorzüge: 
• Erfolgreicher Studienabschluss im Bereich Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Soziale Arbeit oder ein Aus-

bildungsabschluss als staatlich anerkannte/r Erzieherin/Erzieher (gemäß § 25b HKJGB) mit leitungsrelevanten 
Qualifi kationen

• Langjährige Berufserfahrung und mehrjährige Führungs- und Leitungserfahrung
• Führungskompetenz, insbesondere: Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, 

Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kooperations- und Teamfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Ein-
fühlungsvermögen, Konfl iktfähigkeit, Belastbarkeit, Loyalität

• Fähigkeit zum konzeptionellen und vernetzten Denken und Handeln
• Fähigkeit, Veränderungsprozesse aktiv zu gestalten
• Fähigkeit zur interkulturellen Kommunikation
• Fähigkeit zu wirtschaftlichem Denken und Handeln
• Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Moderationstechniken und den Methoden der Gesprächs-

führung
• Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Organisationsmanagement
• Bereitschaft zur Fortführung und Weiterentwicklung des bereits bestehenden Konzeptes
• Bereitschaft zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Bereitschaft zur Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen außerhalb der regulären Arbeitszeit, d.h. auch in 

den Abendstunden und am Wochenende
Wir bieten Ihnen: 
• Eine unbefristete Stelle mit vielseitigen und interessanten Aufgabenstellungen
• Eingruppierung bis zur Entgeltgruppe S 15 TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst
• Attraktive Sozialleistungen (Zusatzversorgungskasse, Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvor-

sorge, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt)
• Interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
• Team- und Leitungs-Supervision
• Regelmäßige Treffen aller LeiterInnen und der Fachdienstleitung
• E-Bike Leasing
Die Stadt Niddatal setzt sich für die berufl iche Gleichstellung ein und strebt an, in allen Bereichen und Positionen eine 
Unterrepräsentanz im Sinne des Gleichberechtigungsgesetzes (HGlG) abzubauen.
Bewerbungen von schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen werden bei gleicher fachlicher und persönlicher 
Eignung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist bitte in Kopie beizu-
fügen und bereits im Bewerbungsschreiben zu erwähnen.
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 12.02.2024 entweder per E-Mail an bewerbung@niddatal.de 
oder an den 
Magistrat der Stadt Niddatal · Haupt- u. Personalamt
Hauptstr. 2 · 61194 Niddatal 
Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen Frau Spengler vom Fachbereich Personal unter der Telefonnummer 
06034-912457 zur Verfügung.
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen Frau Kramer vom Fachdienst Kindertagesstätten unter der Telefonnummer 06034-
912423.

Ablesung der 
Wasserzähler

Sehr geehrte Hauseigentümer/innen,

deken Sie bitte an die schon fällige Abga-
be der jährlichen Ermittlung Ihres Wasser-
verbrauches.

Seit 2022 nutzt die Stadt Niddatal für die 
Ablesung der Wasserzähler die Software 
„WATERLOO“. Dadurch ist es nun mög-
lich, die Ablesung des Wasserverbrauchs 
bis hin zur Verrechnung
•	 bequem digital,
•	 sehr viel effizienter und fehlerfrei,
•	 sowie vollkommen kontaktlos
zu gestalten.

So können Sie Ihren Wasserzählerstand 
bekanntgeben:
1.	  „WATERLOO 365 App“
	 Laden Sie die App dazu kostenlos vom 

App Store oder Google Play Store auf 
Ihr Smartphone

2.	 Online auf der WATERLOO Webseite
	 Gehen Sie dafür auf www.zählerstand.

io 
3.	 QR-Code
	 Scannen Sie dafür den blauen QR-Code 

am Ableseblatt mit Hilfe einer QR-Code 
Scanner App

4.	 WATERLOO Chatbot “Splashy”
	 Den Chatbot finden Sie unter www.

splashy.io
5.	 24h-Hotline  “WATER Voice”
	 Wählen Sie dafür die am Ablesezettel 

genannte Telefonnummer, wann immer 
Sie wollen 

6.	 Ablesekarte per Post
Schicken Sie die händisch ausgefüllte Ab-
lesekarte per Post an die Stadtverwaltung 
zurück
Wir empfehlen besonders, eine der digita-
len Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. 
Ihre Vorteile dabei:
•	 völlig kostenloser Service
•	 jederzeit und ortsungebunden möglich
•	 große Zeitersparnis
•	 fehlerhafte Angaben werden automa-

tisch erkannt
•	 Übermittlungsbestätigung per Mail 

möglich
•	 Daten landen sicher und automatisch in 

unserem System
•	 kein händisches Übertragen mehr not-

wendig
Selbstverständlich ist auch die Übermitt-
lung per Post weiterhin möglich.

Ihr Team der Stadtwerke  

http://nachrichten.de/
mailto:bewerbung@niddatal.de
http://splashy.io/
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Notdienste

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils um 
9:00 Uhr.

Freitag, 12.01.2024 - 9:00 Uhr 
Hof-Apotheke	 06031 5685
Kaiserstr. 104		 61169 Friedberg

Samstag, 13.01.2024 - 9:00 Uhr 
Hochwald Apotheke	 06032 9282797
Chaumont-Platz 1	 61231 Bad Nauheim 

Sonntag, 14.01.2024 - 9:00 Uhr 
Wetterau-Apotheke	 Tel. 06031 9944 
Kaiserstr. 128		 61169 Friedberg

Montag, 15.01.2024 - 9:00 Uhr 
Schloß-Apotheke	 06187 7878 
Kilianstädter Str. 10	 61137 Schöneck

Dienstag, 16.01.2024 - 9:00 Uhr 
Engel Apotheke	 06031 689180 
Kaiserstr. 48		 61169 Friedberg

Mittwoch, 17.01.2024 - 9:00 Uhr 
Sonnen-Apotheke	 06187 3885 
Hanauer Str. 13	 61130 Nidderau

Donnerstag, 18.01.2024 - 9:00 Uhr 
Aesculap-Apotheke	 06031 71120 
Haingraben 11 	 61169 Friedberg

Freitag, 19.01.2024 - 9:00 Uhr 
Park Apotheke	 06101 1799 
Frankfurter Str. 51-53	 61118 Bad Vilbel

Samstag, 20.01.2024 - 9:00 Uhr 
Kur-Apotheke	 06032 349570
Frankfurter Str. 36	 61231 Bad Nauheim

Sonntag, 21.01.2024 - 9:00 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Montag, 22.01.2024 - 9:00 Uhr 
Gänsweid-Apotheke	 06041 229230 
Frankfurter Str. 49 	 61197 Florstadt

Dienstag, 23.01.2024 - 9:00 Uhr 
Amts-Apotheke	 06035 3216 
Bingenheimer Str. 34	 61203 Reichelsheim

Mittwoch, 24.01.2024 - 9:00 Uhr 
Linden-Apotheke	 06008 7000
Hauptstr. 170	 61209 Echzell

Donnerstag, 25.01.2024 - 9:00 Uhr 
Kapersburg Apotheke	 06175 636
Köpperner Str. 87	 61381 Friedrichsdorf

Freitag, 26.01.2024 - 9:00 Uhr 
Post Apotheke	 06041 1221 
Hauptstraße 8	 63691 Ranstadt

Samstag, 27.01.2024 - 9:00 Uhr 
Taunus-Apotheke	 06032 32088
Kurstraße 9	 61231 Bad Nauheim

Sonntag, 27.01.2024 - 9:00 Uhr 
Löwen Apotheke	 06032 910910
Friedrichstr. 1	 61231 Bad Nauheim

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

Notdienste
Polizei		  110
Feuerwehr, Krankenwagen		  112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	  	 06031 19222

Telefonische Erreichbarkeit 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2		  06034 9124-0
Aus organisatorischen Gründen und um Warte-
zeiten zu vermeiden, ist eine Terminvereinbarung 
erforderlich. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung zu 
folgenden Zeiten erreichen:
Mo.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mi.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr.	 07.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

61169 Friedberg		 06031 82-0 

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10		 06034 5198

Montag		 14.00 - 19.00 Uhr
Dienstag		  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag		  14.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16	
Mittwoch			  15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag		 10.00 - 11.00 Uhr

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810-123
Besprechungsraum		 06003 810-124

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau Chau-
montplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117
Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der Kreisstelle 
01805 607011 (kostenpflichtig) Festnetz: 0,14 
Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 Euro/Min.

Sozialstation häusliche Pflege
Niddatal, Rosbach, Wöllstadt

Leiterin Frau Anett Nowak 	 06003 810-124
Telefax	 06003 810-125

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866

Bürgerhäuser
Assenheim		  06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen			   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
llbenstadt, Außenliegend		  06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.

61194 Niddatal/ llbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de

Mo. bis Fr. 	8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		  9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Men-
gen.
Sperrmüll	 			  bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg
Bauschutt				    bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall			   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Reifen		 3,50 €/Stück
Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III		 bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon		  06031 906611
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.
html

Kehrbezirke der Schornsteinfeger
Stadtteile Assenheim, Bönstadt und Kaichen
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter	 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt	 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.

